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Kennzeichnungselemente DATEN 
PRODUKT 
 
 

 

SACHBEZEICHNUNG  
NAME DES UNTERNEHMENS  
NETTOFÜLLMENGE  
LOS (CHARGE) 
 

 

MINDESTHALTBARKEITS- 
DATUM (MHD) 

 

LAGERBEDINGUNGEN  
ZUSATZSTOFFE  
(Klassenname, spez. Name oder 
EWG-Nummer) 
 
 
 
 
 
 

 

 

VERMERK: „Unter 
Schutzatmosphäre verpackt“ 

ja        � 
nein    � 

SICHTFELDREGELUNG ok       � „e“-Zeichen laut FPVO 1993 ja        � 
nein    � 
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Kennzeichnungsrecht: 
 Lebensmittelkennzeichnungsverordnung 

 (LMKV 1993) 
 Fertigpackungsverordnung (FPVO 1993) 

 
LMKV 1993: 

 KENNZEICHNUNGSELEMENTE: 
– Sachbezeichnung 
– Name des Unternehmens 
– Nettofüllmenge 
– Los (Charge), entfällt wenn MHD-Angabe nach Tag und Monat! 
– Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 
– Lagerbedingungen 
– Zutaten 
– bei Packgasen: „unter Schutzatmosphäre verpackt“ 

 
 Die KENNZEICHNUNGSELEMENTE: 
– Sachbezeichnung 
– Nettofüllmenge 
– Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 

  sind im gleichen Sichtfeld anzubringen. 
 
Zutaten: Bestandteile 

 Geeignete Bezeichnung mit dem Wort „Zutaten“ 
 Stoffe in absteigender Reihenfolge (Gewichtsanteil) 
 getrocknete Waren: Angabe in gequollenem Zustand! 

  (z.B.: Trockenmilch → Milch) 
 Zusammengesetzte Zutat:   

 unter ihrer Sachbezeichnung (+ Angabe ihrer Zutaten) 
 Angabe entfällt, wenn zusammengesetzte Zutat weniger als 25% 
 des Enderzeugnisses 

 Bezeichnung „Aroma“ ausreichend 
 

Zutaten: Zusatzstoffe 
 Zusatzstoffe sind alle Stoffe, die NICHT normale Lebensmittelrohstoffe oder deren 
Inhaltsstoffe sind und bei der Herstellung von Lebensmitteln zum Einsatz kommen. 
 müssen AMTLICH zugelassen sein (Emulgatoren-VO, Farbstoff-VO, 
Konservierungsmittel-VO .....) 
 sind mit ihrem Klassennamen zu deklarieren 
 weiters ist anzugeben: spezifischer Name oder 
 EWG Nummer (E-Nummer!) 
 Zusatzstoffe, die im Endprodukt  

– keine technologische Wirkung ausüben („carry over“) 
– als technologische Hilfsstoffe verwendet werden 
– als Lösungsmittel/Träger für Zusatzstoffe verwendet werden 

     → keine Deklaration 
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Zutaten: Zusatzstoffe 

 Klassennamen: 
– Farbstoff 
– Konservierungsmittel 
– Antioxidationsmittel 
– Emulgator 
– Verdickungsmittel 
– Geliermittel 
– Stabilisator 
– Geschmacksverstärker 
– Säuerungsmittel 
– Säureregulator 
– Trennmittel 
– modifizierte Stärke 
– Süßstoff 

 
 
Fertigpackungsverordnung (FPVO 1993)  
 

 Fertigpackungen sind Erzeugnisse, die in konstanten, einheitlichen 
Nennfüllmengen in Verkehr gebracht werden. 

 
 Nennfüllmengen entsprechen bestimmten, vom Hersteller im voraus 
festgelegten Werten. 

 
 Nennfüllmengen werden stichprobenartig überprüft 
(Aufzeichnungen!). 

 
 Der Hersteller wird von der Eichbehörde überprüft. 

 
 Die Herstellung von Fertigpackungen gemäß der FPVO wird durch 
das „e“-Zeichen ausgedrückt. 

 
 
 
 
 
 
  
 


